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Positive Urteile zur neuen GOZ

Adhäsive Befestigung des Klebebrackets gesondert berechnungsfähig

Das Amtsgericht Pankow / Weißensee hat mit Urteil vom 10.01.2014 (AZ 6 C
46/13) festgestellt, dass die adhäsive Befestigung eines Klebebrackets kein
Leistungsbestandteil der GOZ-Nr. 6100 ist und daher nach der Nummer 2197
gesondert berechnet werden kann. Dem stehe auch nicht das Zielleistungsprinzip
des § 4 Abs. 2 Sätze 2 – 4 GOZ entgegen.

Letztlich entscheidend war, dass es verschiedene Klebetechniken zur
Befestigung von Klebebrackets gibt. Da die adhäsive Befestigung nach Nummer
2197 geregelt ist, dürfe sie auch hier berechnet werden.

Weitere Informationen zur Berechenbarkeit der Gebührennummer 2197 finden
Sie im GOZ – Tipp aus dem Rundschreiben 05/2012.

Berechnen Sie Ihre Leistungen nach Ihrem tatsächlichen Aufwand!

Alles über einen Kamm (§ 5 GOZ, Faktor 2,3): führt niemals zu gerechtem
Honorar. Vereinbarung nach § 2 GOZ: für Zahnarzt & Patient einfach -
transparent – rechtssicher!

GOZ-Hotline: goz@zaek-saar.de oder 0681 5860818

Ihre

Dr. Lea Laubenthal

GOZ - Referentin


